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Brüssel, den 25. März 2020 
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MITTEILUNG 

SCHRIFTLICHES VERFAHREN 

Kontakt: amaia.zabala@consilium.europa.eu 

LIFE.fisheries@consilium.europa.eu 

Tel./Fax: +32 2 281 4056 / +32 2 281 8261 

Betr.: SCHRIFTLICHES VERFAHREN MIT ANTWORT BIS DONNERSTAG, 
26. MÄRZ 2020 (17:00 UHR) 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2019/1838 für bestimmte Fangmöglichkeiten für 2020 in der Ostsee 
und anderen Gewässern und zur Berichtigung und Änderung der 
Verordnung (EU) 2020/123 für bestimmte Fangmöglichkeiten für 2020 in 
Unionsgewässern und Nicht-Unionsgewässern 

– Einleitung des schriftlichen Verfahrens 
  

 

Nachdem der Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil) am 25. März 2020 beschlossen hat, das 

schriftliche Verfahren anzuwenden, werden Sie gebeten mitzuteilen, ob Sie der Annahme der 

eingangs genannten Verordnung in der Fassung des Dokuments 6819/20 PECHE 66 zustimmen. 

Sie werden gebeten, mit JA oder NEIN – gegebenenfalls auch mit STIMMENTHALTUNG – 

zu antworten. 



  

 

CM 1928/20    2 

   DE 
 

Ferner werden Sie gebeten mitzuteilen, ob Sie der Billigung der begleitenden gemeinsamen 

Erklärung des Rates und der Kommission in der Fassung des Dokuments 6841/20 REV 1 ADD 1 

zustimmen. 

Sie werden gebeten, mit JA oder NEIN – gegebenenfalls auch mit STIMMENTHALTUNG – 

zu antworten. 

Etwaige einseitige Erklärungen sollten zusammen mit Ihrer Antwort abgegeben werden, mit 

Ausnahme der bereits im AStV abgegebenen Erklärungen (Dokument 6841/20 REV 1 ADD 1). 

 

Ihre Antwort sollte dem Generalsekretariat des Rates bis Donnerstag, 26. März 2020 (17:00 Uhr) 

zugehen. 

Sie ist per E-Mail an LIFE.fisheries@consilium.europa.eu zu richten. 
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